
Regeln für den Umgang mit dem Internet
. Vüenn du ohne Erlaubnis Eotos oder Videos von anderen ins Netz

stelIst, kann es sein, dass du eine Geldstrafe zahlen mussL.
V,Ienn's ganz doof 1äuft, gehst du 3 Jahre ins Gefängnis. (§§ 22 /
33 Kunsturhebergesetz)

lFil. Bild.er, die in der wohnung ei-nes Menschen oder in einem Raum
IEI gemacht werden, der Sichtschutz gewährt, bedeuten GelclstrafejI^ oder err] Jahr GetäncTnJ-s. Gut so.Fsr

Oder um es deutlich zu sagen, Mobiltelefon unter der Klotür oder
in der Sport-umkleidekabine etc. ist ein NO GO! (§ 201a
Strafgesetzbuch : höchst.persönlicher Lebensbereich)

. fm Net.z findest du Musik, Bilder, Videos, Texte etc., die dir
gefalIen. lVenn du sie verwendest, kopierst, in sozialen
Netzwerken hoch/-runterlädst etc. gibt es auch hier saftiqe
Geidstrafen oder bis zu 3 Jahren Gefängnis. (S 106
Kunsturhebergesetz )

Das ist ein ziemlich weites FeId, wie man so schön sagt, da
haben schon viele Menschen eine böse Überraschung erlebt.

a Beieid:-gungen .sind ein generel-les NO GO. EgaI wo. fm Netz gibt's
viele Zeuqen, al-so auch hier zur Abschreckung Geldst-rafe oder
bis zu 2 Jahren Gefängnis. (§ 185)

o Erzähle ich Dinqe über andere, die nicht stimmen, heißt das üble
Nachrede, ist teuer oder bedeutet bis zu 2 iahren Gefängnls. (S
186)

o Bedrohungen bedeuten GeldsLrafe oder bis zu einem ,Jahr
Gefängnis. (§ 241) Stufe 2 ist, wenn ich jemand mit Drohungen
oder Gewalt zwinge, etwas geqen sei-nen Willen zu tun oder zu
l-assen. Das ist Nöt.iqung und teuer (§ 240) . In besonders
schlimmen Fällen kann es J:is zu 3 Jahren Gefängnis bedeuten.

Gut so. Es schüt.zt uns alle.
. Pornografie nennt man die Darstellung und das FiImen sexueller

Handlungen.
Unter 1B-jährige Menschen dürfen dies nicht sehen. Gelclstrafe
oder bis zu einem Jahr Gefängnis sind die Folge, wenn diese
Regel missachtet wird. (§ 184)

Sind an diesen sexuellen Handlungen 14 - 18-;ährige Menschen
beteiligt, gibt es eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahren
Gefängnis. Da dürfte es ruhigr etwas mehr sein, aber was nicht
ist kann ja noch werden... (§ 184c)

Unwissenheit schützt. nicht vor Strafe.

Aber ab jetzt wisst ihr ja Bescheid und macht nichts. r^ras euch
schaden könnte. ;-)


